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Die Kirchensätze zu Oberburg, Burgdorf und Heimiswil
bis zur Reformation

Paul Lachat, Pfarrer

Die älteren Pfarrkirchen sind oft Stiftungen von adeligen Familien, die

darum als weltliche Schutzherren (Patroni) gewisse Rechte, den Kirchensatz,
dieser Eigenkirchen behielten. Zum Kirchensatz gehörte vor allem das

Vorschlagsrecht des Pfarrers (jus praesentandi). Der Schutzherr übertrug die

Kirchenpfründe (praebenda, beneficium) dem Kirchherrn (rector ecclesie).

Ferner gehörte zum Kirchensatz das Widum (dos ecclesie), ein bestimmtes

Grundeigentum, woraus der Unterhalt der Kirche bestritten wurde. Durch

Vererbung, Vergabung oder Verkauf konnte dieses mit dem damit verbundenen

Pfarrsatz von einer Pfand in die andere übergehen. Der Patronatsherr
stellte den von ihm bezeichneten Priester dem Bischof vor (praesentatio). Dieser

übertrug dem Vorgeschlagenen die Seelsorge (cura animarum) und erteilte

zugleich dem Dekan des Kapitels den Auftrag, den Ernannten in den Besitz

der Kirche und in die damit verbundenen Rechte und Pflichten und in den

Genuß der Einkünfte einzuführen (installatio). Nicht immer versah jedoch
der Kirchherr die ihm verliehene Kirche selbst, häufig setzte er einen andern,
ihm gefälligen Geistlichen für die Seelsorge an die betreffende Kirche. Auch
dieser mußte vom Bischof den Auftrag zur Seelsorge und die Bestätigung
empfangen; er war eigentlicher Seelsorger (curatus, incuratus). Im Verhältnis

zum Kirchherrn war er dessen Stellvertreter (vicarius), dem Volke gegenüber
der Leutpriester (plebanus). Übte der Kirchherr die Seelsorge persönlich aus,

so wurde auch er zu Recht als Leutpriester bezeichnet. Zuweilen hatte der

Leutpriester ebenfalls einen Stellvertreter (viceplebanus). Der Leutpriester
stellte einen solchen Geistlichen mit Zustimmung der Kurie auf längere
oder kürzere Zeit an. Er bestimmte ihm für seine Tätigkeit meist nur
ein kärgliches Einkommen. Der Kirchensatz konnte auch mehreren Schutzherren

gemeinsam gehören. Der Vorschlag eines Geistlichen erfolgte dann in
einem bestimmten Turnus, was aber häufig Anlaß zu Rechtsstreitigkeiten gab.

Diese aus dem Lehenswesen hervorgegangenen Ubelstände, durch welche die
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Seelsorge vielen Zufälligkeiten, Ungewißheiten und häufigem Wechsel
unterworfen war, sah die Kirche nur ungern. Päpste und Bischöfe benützten bisweilen

sich bietende Gelegenheiten, um Pfarrkirchen etwa Klöstern einzuverleiben

(incorporatio). Durch die Inkorporation hörte die Stelle eines Kirchherrn zu
bestehen auf, die diesbezüglichen Einkünfte dienten nun der klösterlichen
Gemeinschaft, am Vermögen der Kirche selbst wurde dadurch nichts geändert.

Die religiöse Gemeinschaft war nun ihrerseits verpflichtet, den regelmäßigen

Gottesdienst und die Seelsorge der betreffenden Pfarrei sicherzustellen. Doch

konnte das Kloster nicht nach Belieben einen Ordensgeistlichen als Seelsorger

hinsetzen, vielmehr hatte auch es dem Bischof meist einen geeigneten
Weltgeistlichen zu präsentieren, dem es dann ein genügendes und anständiges
Einkommen zuwies. Damit Angehörige aus dem Kirchengute durch eventuelle

Erbschaft sich nicht bereichern konnten, nahm der Patronatsherr den Nachlaß

jener bepfründeten Priester zu Händen, die sich nicht hatten freien

lassen, d. h. die nicht um die Erlaubnis für eine testamentarische Verfügung
nachgesucht hatten. Das auf solche Weise Erworbene wurde für die Kirche,
für die Verbesserung der Pfrund oder der Pfrundwohnung verwendet.1

Nach diesen allgemeinen Ausführungen sollen zunächst die besonderen

Verhältnisse geprüft werden, wie sie für Oberburg und Burgdorf bestanden

haben.

I.

Untere Burg und Obere Burg

Da der Kirchensatz von Oberburg nachweislich in späteren Jahren der

Herrschaft von Kiburg zugehörte, ist anzunehmen, daß es sich auch hier um
eine sogenannte Eigenkirche handelte, die von einer früheren Herrschaft
gestiftet worden war. Mit dem Wechsel des Herrschaftshauses ist der Kirchensatz

schließlich in die Hände der Kiburger gelangt. Zunächst gilt es die Frage

zu klären, wie anfänglich die Herrschaftsverhältnisse waren.
Pfarrer Karl Schweizer, der Chronist von Oberburg, vermutet, Oberburg

hätte vorerst Burgdorf an Bedeutung und an Alter übertroffen. Der fensterlose

(unbewohnbare) Bergfried-Turm bei Burgdorf sei etwa um das Jahr 1000

errichtet worden. Dieser befestigte Stützpunkt sei wohl als untere Burg
bezeichnet worden. Eine zweite Burg sei jedoch auf der Rothöhe gestanden, die

zum Unterschied von der erstgenannten den Namen Obere Burg oder, wie
die alte Schreibweise lautet, einfach Oberenburg oder Oberburg erhalten
habe. Von dieser Burg ist jetzt nichts mehr zu sehen, doch sollen vor ca. 140

Jahren noch Ruinen vorhanden gewesen sein.2 Bisher nahm man an, die Über-
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reste dieser Burg seien 1905 durch die Terrasse des Gasthofes Rothöhe überbaut

worden. Neuestens wurden Ruinen auf der sogenannten Rappenfluh,
südlich von Oberburg, von Schülern des Gymnasiums angegraben. W. Marti

vermutet, daß dies die Überreste der sogenannten Obern Burg sein könnten.

Endgültige Ergebnisse liegen noch nicht vor, so daß noch keine eindeutigen
Schlüsse gezogen werden können. Die Kirche zu Füßen der Burg war dem

hl. Georg, dem Drachentöter, geweiht. Dieses Patrozinium der Kirche läßt
auf ihr hohes Alter schließen. Der Heilige stammt aus Kappadozien. Sein

Martyrium erlitt er um das Jahr 303 in der Verfolgung des Diokletian. Seit

Konstantin der Große 324 den Sieg über den im Osten herrschenden Licinius
erfochten hat, wird Georg im Orient als der bewaffnete Verteidiger der

Kirche, als «Tropaiophoros» (das Siegeszeichen tragender Glaubensheld)
gefeiert. An dieses allgemeine Motiv des Kampfes zwischen Gut und Böse knüpfen

die Legenden vom Drachenkampfe an. Das Land zwischen dem Großen

und dem Kleinen Kaukasus wurde nach ihm Georgien benannt. Sein Fest ist

am 23. April in Rom schon seit dem 5. Jahrhundert bekannt und fand vor
dem Jahre 1000 allgemeine Verbreitung.3

«Da nun bis 1401 auch Burgdorf nach Oberburg kirchgenössig war, so

muß in der ersten Zeit der Edle der obern Burg mächtiger gewesen sein und

reicher, als der der untern Burg», sagt Pfarrer Schweizer.4 Zutreffend ist

wohl, daß der wichtige Feudalsitz beim großen Dorf Oberburg und nicht auf
dem ferneren Burgdorfer Felsen unmittelbar an der Grenze des Herrschaftsbezirks

gelegen war. Wahrscheinlich führte auch der Weg von Bern her eher

über Oberburg talauswärts. Zudem ließ sich von hier sowohl die Straße nach

Krauchthal als diejenige des Emmentals besser überblicken.
Eine Änderung in den Machtverhältnissen trat dann ein, als das mächtige

Geschlecht der Herzoge von Zähringen durch Erbschaft in den Besitz der

untern Burg gelangte und Berchtold IV. (f 1186), als Verweser von Burgund
die Bedeutung der Lage erkennend, seinen Aufenthalt in ihr nahm. Er dehnte

die Mauern aus, befestigte sie wohl; viele Edle und Bürger stellten sich unter
seinen Schutz und siedelten sich innerhalb der Mauern an. Nun erhielt die

Burg auch einen Namen, nämlich Burgdorf, wie wiederum Pfarrer Schweizer

berichtet.5

Castellum Bertoldi

Wie der Name Burgdorf für die untere Burg entstanden sein könnte, weist
Professor Karl Geiser6 in bisher zu wenig beachteter Weise nach. Als
Zeitpunkt der Erbauung der sogenannten unteren Burg nimmt er die Mitte des

10. Jahrhunderts an: «Von dem Gebiet zwischen der Aare und der heutigen
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Luzernergrenze gehörten ansehnliche Stücke zu den Hausgütern der burgundischen

Könige; so auch, wie sich aus der Erbfolge mit aller Sicherheit
nachweisen läßt, die Gegend von Burgdorf. Durch Erbfolge gelangten die

burgundischen Hausgüter an Rudolf von Rheinfelden, der zuerst Herzog von
Schwaben wurde und sich dann als Gegenkönig gegen seinen in Bann erklärten

Schwager Heinrich IV. aufstellen ließ. Nachdem Rudolf in der Schlacht

bei Mölsen an der Elster am 15. Oktober 1088 den Tod gefunden hatte, wurde
der Kampf noch jahrelang durch seinen Sohn Bertold, Herzog von Schwaben,

weitergeführt.» Diese Kriegshandlungen mögen «gerade in unserer
Gegend sehr verheerend gewirkt haben, da Bertold hier [bei Burgdorf] mit den

Anhängern Heinrichs, wozu auch die Bischöfe von Lausanne und Genf sowie

die Grafen von Oltigen gehörten, zusammenstoßen mußte. Aus diesen Kriegsjahren

wird uns durch den Mönch Bernold von St. Blasien im Schwarzwald

berichtet, daß königliche Truppen eine in Burgunden gelegene Burg des Herzogs

Bertold (castellum Bertoldi ducis, filii regis Rodolfi) belagert und

bedrängt haben. Dieses kriegerische Ereignis bringt Geiser nicht zu Unrecht
mit Burgdorf in Verbindung. «Die Burg wird castellum Bertoldi genannt.
Sollte dies vielleicht der ursprüngliche Name von Burgdorf sein?» Auffällig
ist, daß der Herzog von Zähringen, der durch die Heirat mit Agnes, der

Schwester des kinderlosen Bertold von Rheinfelden (Herzog von Schwaben),
die burgundischen Hausgüter an sich brachte, ebenfalls Bertold heißt, und

daß dieser Name sich mit einer einzigen Unterbrechung im zähringischen
Hause bis zu dessen Aussterben fortsetzt. Geiser fährt dann fort: «Wie schon

früheren Forschern ist es auch Heyck, der die Geschichte der Herzoge von
Zähringen geschrieben hat, aufgefallen, daß der französische Name für Burgdorf

Berthoud lautet, und nach ihm ist es nicht ausgeschlossen, daß er mit
dem Personennamen Bertold zusammenhängt. Wenn meine Annahme mit
dem Castellum Bertoldi richtig ist, würde die französische Bezeichnung
Berthoud auf einer uralten Tradition beruhen, die sogar hinter die deutsche

Bezeichnung Burgdorf zurückgeht. Vielleicht mag Berthoud (Bertoldsburg)
ursprünglich nur auf die Burg angewendet worden sein, während die deutsche

Bezeichnung Burgdorf sowohl für die Burg wie für die Ortschaft üblich
wurde. Auf jeden Fall ist der Name Burgdorf entstanden, bevor dort eine

Stadtgründung erfolgte ...» Geiser glaubt, die neue Bezeichnung Burgdorf
sei während der Zeit des Herzogs Konrad II. aufgekommen, der für einige
Jahrzehnte die Reihe der Bertolde unterbricht. «Während der langen Zeit
seiner Regierung, die bis 1152 dauerte, war der Personenname Bertold mit
der Burg nicht mehr so direkt verknüpft wie unter seinen Vorgängern und
konnte die neue Bezeichnung Burgdorf um so leichter aufkommen.»
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Wir möchten diesen Argumenten Geisers noch einige sprachgeschichtliche

beifügen. Der Eigenname Bertold, Berthold oder Berchtold lautet auch heute

noch französisch Berthoud*, wobei das L zu U mutiert hat. Aber auch die

ältere Bezeichnung für Berchtold, wie sie uns in der Urkunde vom 6. X. 1175 '
als «Pertolfus» begegnet, weist in dieselbe Richtung. Aus Pertolfus oder Ber-

tôlf wird durch Akzentverschiebung die Schlußsilbe unbetont, also Bértolf
oder Bértelf und schließlich durch Umstellung (Metathesis) Bértlef, das noch

im mundartlichen «Burtief» nachklingt. In der gleichen Urkunde von 1175
ist auch die älteste deutsche Schreibweise für den Ort Burgdorf als «Burtorf»

zu finden. Auf den ersten Blick scheint es aus Bur(g)torf entstanden zu sein.

Nicht unwahrscheinlich ist jedoch die andere Möglichkeit, daß es aus der

Zusammenziehung von Burg-Bertolf zu Bur(g)tolf geworden ist, wobei dann

später das L zu R mutierte. Mit andern Worten, in der Silbe «dorf» ist das

ursprünglichere «dolf» verborgen. Für diese Schreibform «Burtolf» findet
sich übrigens im Urbar des Klosters St. Urban von 1224 (Fontes II, S. 58) ein

urkundlicher Beleg. Das führt uns wieder zur alten Ortsbezeichnung «Bur(g)
Ber(ch)told». Der Name Bur(g)tolf war bekannt, bevor es bei der Burg ein

Dorf gab. Als aber die Siedlung um die Burg entstand, wurde aus Burtolf
fast von selbst das ähnlich lautende Burgdorf. So allein wird erklärlich, daß

der Ort, der durch das Marktrecht («Alter Markt») und seine Befestigung
nach mittelalterlichen Begriffen Stadt geworden war, nicht den Namen Burgstadt,

sondern Burgdorf erhielt und behielt. Somit dürfte die Entstehung der

Stadt Burgdorf spätestens in die Zeit Konrads II. anzusetzen sein, d. h. vor
1152. Das Alter der Burg Bertolds oder der unteren Burg jedoch reicht hinauf

ins 10., spätestens ins 11.Jahrhundert, in jene Zeit, wo die Reihe der
Bertolde beginnt.

Nach diesen Überlegungen dürfen wir den Schluß wagen, daß die Kirche

zu Oberburg eine Eigenkirche der burgundischen Herrschaft war und damit
ebenfalls ins 11. Jahrhundert zurückreichen dürfte.8

Mutterkirche-Tochterkirche

Unrichtig ist Schweizers Annahme, schon Berchtold V. von Zähringen

(f 1218) habe in dem durch Ummauerung zur Stadt gewordenen Burgdorf
ein Kirchlein erbaut.9 Die Schloßherren hatten ihre eigene, der hl. Margaretha

* Alter Familienname im Kt. Neuenburg. - Eine wertvolle französische Dialektform
für «Burgdorf» wurde vor 40 Jahren im jetzt ausgestorbenen Patois von Leubringen

(Evilard) b. Biel notiert: Bertaou. Die in Biel bekannte «Burdlefbise» wurde
dort la bise de Bertaou genannt. F.
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geweihte Schloßkapelle, in welcher nach Justinger die Drachensage von Sin-

tram und Bertram dargestellt war. Später, jedoch gleichzeitig mit dem Bau

des Palas, kam die Johannes- (der Täufer) Kapelle hinzu, deren Fresken

mindestens in die erste Hälfte des 14.Jahrhunderts weisen.10 Die älteste

Stadtkapelle jedoch war eine Marienkapelle und hatte ihren Standort bereits am

Kirchbühl, wo heute die Stadtkirche steht. Damit ist gegeben, daß sie erst

zur Zeit der älteren kiburgischen Herrschaft entstanden sein konnte, da sie in

dem Stadtteil sich befindet, der als erste kiburgische Stadterweiterung kenntlich

ist (nach 1218). Mit der Nennung des ersten Geistlichen von Burgdorf
im September 124911, «Berctoldus plebanus, Volmarus viceplebanus», ist ihre
früheste Existenz gesichert. Durch die Bezeichnung Kapelle ist angedeutet,

daß es sich nicht um eine Pfarrkirche handelte. Tatsächlich war diese

Stadtkapelle Filialkirche von Oberburg bis zur Abtrennung im Jahre 1401. Die

Burgdorfer hatten wohl eigene Hilfsgeistliche, die als Leutpriester (plebani,

viceplebani) bezeichnet werden. Der eigentliche Kirchherr (rector ecclesie)

war Inhaber der Pfründe Oberburg einschließlich der Filialkirche zu Burgdorf.

Er übte als solcher die Seelsorge teils persönlich aus, teils durch
stellvertretende Leutpriester an beiden Orten. Die Gläubigen von Burgdorf mußten

für die Erfüllung der Sonntagspflicht, für den Empfang der österlichen
Sakramente (Beichte und Kommunion), für Taufen, Trauungen und Beerdigungen

sich nach Oberburg bemühen. Eine gewisse Erleichterung trat erst 1280

mit der Gründung des Barfüßerklosters ein, da die Barfüßerkirchen quasi

Pfarrechte durch Privilegien besaßen.

Das Patronatsrecbt zu Oberburg

Mißverständlich sind bisher gewisse Dokumente, die vom Patronatsrecht
über die Kirche zu Oberburg handeln, gedeutet worden. In einer Urkunde

vom 2. IV. 113912, ausgestellt von Papst Innozenz II., wird Oberburg
erstmals erwähnt und angezeigt, daß es, auf Grund des Stiftungsbriefes des

Freiherrn Thüring von Lützelflüh, irgendwie dem Kloster Trub zugehöre. Es

wird jedoch nicht näher bezeichnet, worin diese Zugehörigkeit bestand. Im
gleichen Schreiben wurde festgehalten, daß der «castvogt desselben gotzhus

(Trub) von der linyen des genanten Thürings des stiff ters sye...» Dem Kloster

stand jedoch das Recht zu, denjenigen aus dem Geschlechte zu diesem

Amte zu bestimmen, der dem Gotteshause «besser und nutzer» sei. Am 29. III.
124713 hat Papst Innozenz IV. dem Kloster Trub gestattet, die Einkünfte
einer gewissen, unter seinem Patronat stehenden Pfründe der Kirche zu Oberburg

(in quadam prebenda ecclesie de Obernburch), sobald sie frei werde, zu
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empfangen und zu eigenem Nutzen zu verwenden. Offenbar durch familiäre

Beziehungen mit dem Geschlechte von Lützelfliih gelangte die Kastvogtei des

Klosters Trub an Conrad von Brandis. Dieser verschenkte dem Kloster im

Jahre 125614 das Recht auf die Verleihung der Pfründe in Oberburg (Patro-
natsrecht), unter der Bedingung der NichtVeräußerung. In der Schenkungsurkunde

betonte er ausdrücklich, daß dieses Recht über genannte Pfründe
dem Kloster schon früher zugehört habe (presertim cum jus patronatus pre-
fate prebende ad sepedictam ecclesiam [Trub] prius pertinuerit). Außerdem

ersuchte er den Bischof von Konstanz um Bestätigung dieser Gottesgabe, vor
allem, weil er das Gotteshaus öfters beunruhigt habe (precipue cum idem ceno-

bium sepius perturbavimus). Zugleich empfahl er dem Bischof, da Trub
schlechte und geringe Einkünfte habe, diesem Gotteshaus die Pfründe in

Oberburg, mit der keine Seelsorge verbunden sei, sobald sie frei werde, zu

inkorporieren (cum cura animarum eidem prebende non sit annexa).15 Von
den bisherigen Interpreten sind in obigen Urkunden wichtige Einzelheiten
übersehen oder mißverstanden worden. Es handelt sich dabei nicht um die

eigentliche Pfarrpfründe von Oberburg, sondern um «quadam prebenda», um
eine gewisse, eine besondere Pfrund, von der außerdem gesagt wird, daß mit
ihr keine Seelsorge verbunden sei. Folglich müssen an der genannten Kirche
mindestens zwei verschiedene Pfrundstiftungen bestanden haben: Die Pfarr-
pfrund mit Seelsorgepflicht und daneben eine andere ohne seelsorgliche

Verpflichtungen, also eine Nebenpfrund, vielleicht bloße Kapellen- oder

Altarstiftung. Wenn in einer weiteren Urkunde aus dem Jahre 125716 C. von
Brandis die Übergabe des Patronatsrechtes von Oberburg erneuert mit den

Worten «advocatiam totam prebende in Obernburc», so darf dies nicht so

verstanden werden, als hieße es «advocatiam tote prebende»; denn auch hier

betrifft es nur die bestimmte Nebenpfrund. Tatsächlich ist aus späteren
Dokumenten zu erfahren, daß in Oberburg eine solche zweite Pfrund am
Johannesaltar bestand, der dem Kloster Trub zugehörte. Am 16. X. 1365" befreite
nämlich Bischof Heinrich von Konstanz, auf Bitten des Abtes Conradus von
Trub, den seinem Kloster zustehenden Altar des hl. Johannes des Evangelisten
in der Pfarrkirche zu Oberburg von der Verpflichtung, die dem Bischof schuldigen

«consolationes» zu entrichten. Auch durch die Urkunde vom 5.1.13 7018

wird bestätigt, daß der St. Johannesaltar dem Kloster Trub zustehe. Nachdem

im Jahre 1384 Burgdorf an Bern übergegangen war, kam es zu einer

Auseinandersetzung zwischen Kiburg und Bern, die durch eidgenössische

Schiedsleute am 4.1. 1385 beigelegt wurde.19 Dabei wurde ausdrücklich
festgehalten: «... aber der kilchen satz ze sant Gergen [Georg]... das sol der

herschaft Kiburg bliben ...» Auch nach dem Auskauf der Herrschaft waren
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die Kiburger in ständiger Geldnot. So kam schließlich Graf Egon dazu, am

22. III. 140120 das Kollaturrecht der Kirche zu Oberburg an Othmar Billung
zu Basel um 100 Pfund zu veräußern. Noch im gleichen Jahre erwarb das

Kloster Trub seinerseits das Vogt- und Lehensrecht auf den Kirchensatz zu

Oberburg von genanntem Billung. Erst jetzt war das Kloster Trub im Besitze

des Patronatsrechtes über die Haupt- und Nebenpfrund zu Oberburg. Bis zu
diesem Zeitpunkt jedoch sind alle Vorwürfe an die Adresse des Klosters

ungerechtfertigt, es hätte die Kirche nur «vicario modo» besetzt, dem Vikar
jedoch für seinen Unterhalt nur das Notdürftigste zukommen lassen, während

der Überschuß der Pfrund in die Tasche des Klosters gewandert sei.

Bis 1401 wurden somit die Geistlichen zu Oberburg und der Filialkirche
zu Burgdorf nicht vom Kloster Trub, sondern von der kiburgischen Herrschaft

dem Bischof präsentiert. Es überrascht darum nicht, bis zu diesem

Zeitpunkt sowohl in Oberburg wie in Burgdorf fast ausschließlich Vertreter

von höherem und niederem Adel unter den Seelsorgern zu finden, wie im

folgenden dargelegt wird.

II.
A. Kirchherren zu Oberburg bis 1401

1. Berchtold von Rüti (nachgewiesen von 1242-1298)

Man vermutet, daß die Familie von Rüti mit den Edlen vonTrachselwald
gleichen Stammes sei.21 Bei Trachselwald im Amt Rüti (so soll ursprünglich
die Talschaft Dürrgraben genannt worden sein) sollen noch Ruinen einer

großen Ritterburg sich finden, die «wohl den Namen Rüti getragen haben

kann. Dieses Amt Rüti bildete ein eigenes, von der Landgrafschaft Burgund

getrenntes Landgericht.»
Das Wappen der von Rüti: In Gold eine schwarze Hirschstange (HBLS).
Der Freiherr Cuno von Rüti (nachgewiesen von 1226-1259) hinterließ

fünf Söhne und eine Tochter, die mit dem Ritter Albrecht von Thorberg
vermählt war. Von den Söhnen war Cuno Leutpriester zu Wichtrach und Kanonikus

zu Amsoldingen, Dietrich übernahm die Herrschaft Trachselwald. Werner

(f 1279) erhielt mit seinem Bruder Berchtold die Besitzungen zu Steffisburg.

Heinrich ist nur 1250 erwähnt.
Erstmals begegnet uns Berchtold von Rüti in einer Urkunde aus dem Jahre

124222 als «B. plebanus de Obirnburch». Schon vor dem 25. IX. 1249 war er
Kanonikus zu Solothurn, 1257 auch Kanonikus zu Basel und ab 1265

Mitkanoniker zu Amsoldingen.23 Vom 28. XII. 126224 an bekleidete er die Stelle
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des Propstes am St. Ursenstift zu Solothurn bis zu seinem Tode im Jahre 1298.

Nach dem Dezimationsrodel vom Jahre 127525 war der Kirchherr von Oberburg

auch Inhaber der Pfründen zu Kirchberg, Koppigen und Wynigen
(Dekanat Lützelflüh), ferner im Dekanat Langnau von Steffisburg und Kirchlindach.

Von seinem Einkommen aus diesen Pfarreien hatte er 29 1b als Zehnten

zuhanden des Papstes für die Rettung des hl. Landes abzugeben. Während
den Jahren 1262 bis 1268 war Berchtold Sachwalter (procurator) der Gräfin
Elisabeth (von Châlons), der verwitweten Gemahlin Hartmanns des Jüngern

von Kiburg, und deren Tochter Anna.26 Am 3. IX. 1265 verpfändete Propst
Berchtold im Einverständnis mit seinem Bruder Werner gegen 115 Bernpfund
die ihm und seinem Bruder gemeinsam gehörenden Leute und Güter zu
Steffisburg an die Propstei Interlaken. Diese verpflichtete sich, an Berchtold

auf Lebenszeit eine Pension auszurichten für den ebenfalls verpfändeten
Kirchensatz zu Steffisburg. Würde jedoch B. ohne Testament versterben, dann

sollte dieser Kirchensatz an das Gotteshaus Interlaken fallen.27 Kurz vor
seinem Tode widerrief aber Berchtold diese auf sein Ableben hin gemachte

Schenkung und erklärte die diesbezüglichen Briefe für nichtig.28 Am 28. II.
1298 beschenkte er mit seinen Besitzungen zu Steffisburg samt dem dortigen
Kirchensatz das Kloster Fraubrunnen, zu welchem seine Familie von jeher

gute Beziehungen hatte (14 Angehörige der von Rüti sind dort im Jahrzeitbuch

erwähnt).29 Bald nachher, vermutlich am 11. VII. 1298, ist Berchtold

von Rüti gestorben. Zwischen den Gotteshäusern von Interlaken und
Fraubrunnen entstand nun ein längerer Rechtsstreit um die Erbschaft Berchtolds

zu Steffisburg.
Sowohl das Jahrzeitbuch Burgdorf als auch jenes von Fraubrunnen setzen

das Jahresgedächtnis Berchtolds auf den 14. Juli an. Im Burgdorfer Jahrzeitbuch

steht ausführlicher zu lesen (übersetzt aus dem Latein): «Es starb Herr
Berchtold von Rüti, Propst zu Solothurn und ehemals Kirchherr in Obernburg.

Er hat der Kirche ein Haus vermacht ,ze nehst niden an Hermans huß,
hinder der Kirchen' gelegen.» Auch im Jahrzeitbuch des Stiftes Solothurn ist

sein Gedächtnis vermerkt, jedoch am 11. Juli: «Herr Berchtold von Rutti,
probst diser stifft, hatt geben der stifft im jar der gnaden dz ist dz lescht wartt
Jar, dar vmb gulti ze kouffen ze began sin Jartzitt vnd aller siner
vorderen.»30 v. Mülinen schreibt von ihm: «Propst Berchtold war mehrere
Jahrzehnte hindurch ein vielgesuchter Ratgeber, Vermittler und Friedensstifter
in den wichtigsten Verhandlungen des Landes.»31

Siegel des Propstes Berchtold: Der hl.Ursus mit Siegesfahne steht über der

Hirschstange der von Rüti. Inschrift: «S. B. D. RVTHI. PPOSI... SOLO-
DOR...». Die Siegelform ist spitzoval32 (Abb. 1).
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2. Johannes (nachgewiesen 20. Juni 1300)

Nur dieses eine Mal ist Johannes «rector ecclesie in Obernburg» als Zeuge
erwähnt bei der Erneuerung der Handveste Burgdorfs durch Graf Hartmann

von Kiburg.33 Dann schweigen die Quellen bis zum Jahre 1322, wo wieder
ein Johannes als Kirchherr auftritt. Es ist nach so langer Zeit kaum anzunehmen,

daß Johannes 2 und 3 identisch sind.

j. Johannes (nachgewiesen von 1322-1333)

Nach v. Mülinen, Lohner und Schweizer soll dieser Johannes zur Familie
der Senn von Münsingen gehört haben. Sie haben sich dabei wohl durch das

Solothurner Wochenblatt34 verwirren lassen, wo bei einer Urkunde von

1323, in der Johannes, Kirchherr zu Oberburg und Domherr «ze Kolmer», als

Zeuge erwähnt wird und wozu eine Anmerkung sagt: «Johann der Senne

nachmaliger Bischof zu Basel». Zu diesem Irrtum scheint das Siegel des

Johannes, Kirchherr von Oberburg, als Propst von Amsoldingen geführt zu
haben. Ähnlich wie das Siegel des Propstes von Rüti den hl. Ursus mit Siegesfahne

zeigt, zeigt dieses den hl. Mauritius mit Fahne und in der Linken den

Thebäerschild. Dieser ist nur halb zu sehen, wie auch das Kreuz im Schild,

was offenbar zur Verwechslung mit dem Wappenzeichen der Senn führte.

/

Thebäerschild Wappen der Senn von Münsingen

Johannes Senn von Münsingen ist nachgewiesen als Kirchherr zu Münsingen,

Domherr zu Basel, Konstanz und Mainz, wo er schließlich Propst zu
St. Viktor und 1335 Bischof von Basel wurde, welches Amt er bis zu seinem

Tode am 30. VI. 1365 bekleidete. Johannes, der Kilchherr zu Oberburg,

hingegen verschweigt durchwegs seine Familienzugehörigkeit.
Am 17. IX. 1322 35 erteilte der Offizial des Bischofs von Konstanz sowohl

dem Dekan von Lützelflüh, als auch dem Kirchherrn von Oberburg und
demjenigen von Affoltern den Auftrag, in einem Rechtsstreit die Zeugen zum
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Bekenntnis der Wahrheit anzuhalten. Als Graf Eberhard von Kiburg am

7. XII. 132236 der Stadt Burgdorf die Handveste bestätigte, wurden hiezu
eine Reihe von Geistlichen als Zeugen herbeigezogen: Br. Johannes von Buchse

aus dem Johanniterorden, Prior des Hauses von Thunstetten, Herr Petrus

von Goltpach, Scholastikus der Kirche zu Amsoldingen, Herr Johannes, Pfarrer

der Kirche von Zweisimmen, Herr Petrus, Pfarrer der Kirche zu Balm...
Herr Petrus von Bubenberg, Rektor der Kirche in Schupfen, Herr Johannes,

Kirchherr zu Oberburg...» Auch bei der Neuumschreibung der «Burgern-
ziele» Burgdorfs durch Graf Eberhard am 23. II. 132337 ist «her Johans,

kilcherre ze Obernburg und tuomherre ze Kolmer» als Zeuge anwesend. Am

15. Mai desselben Jahres bezeugt er eine Schenkung zugunsten des Chorherrenstiftes

Amsoldingen und schon am 20. Dezember wird er als Propst in
Amsoldingen und Rektor der Kirche zu Oberburg gleichzeitig benannt.38

Kirchlich darf wohl die Verselbständung des Armenspitals (hospitale pau-

perum Niederer Spital) und der dazu gehörenden Katharinenkapelle zu

Burgdorf als das wichtigste Ereignis angesehen werden, das unter dem Kirchherrn

Johannes sich begeben hat. In der am 3. II. 132439 erfolgten Verurkun-
dung dieser Abkurung (Abtrennung) wird ausdrücklich die Unabhängigkeit
des Spitals nicht nur von der Jurisdiktion der eigentlichen Pfarrkirche zu

Oberburg, sondern auch von jeglicher Unterordnung unter die Filialkirche
Burgdorf ausgesprochen, welch letztere als «ecclesie nostre annexa» bezeichnet

wird. Von dieser Absicht benachrichtigten Graf Eberhard von Kiburg
als Patronatsherr und Propst Johannes von Amsoldingen als Rektor der

Kirche von Oberburg den Bischof von Konstanz und erbaten dessen Einwilligung

und Bestätigung. Zu beachten ist, daß sich Graf Eberhard als

Patronatsherr der Kirche zu Oberburg bezeichnet. Er besitzt also das Präsentationsrecht

auf die Kirche. Erstmals ist das Patrozinium der Stadtkapelle genannt,
sie ist eine Marienkapelle. Die Spitalkapelle hat somit ihre Unabhängigkeit
von Oberburg früher erlangt als die Stadtkapelle. Der Spital stand in der erst

ca. 30 Jahre vorher in die Befestigung einbezogenen Unter- oder Neustadt,
die früher Holzbrunnen geheißen hatte. Die Gasse, an welcher der Spital
stand, hieß Spitteigasse (heute Metzgergasse, da der Spital im vergangenen
Jahrhundert zum Schlachthaus umgewandelt worden ist). Am 10. VII. 1325
rekonziliierte (wiederweihen) Bruder Johannes, Titularbischof von Retrehens,
im Auftrag des Bischofs Rudolf von Konstanz die Stadtkapelle und den

Friedhof zu Burgdorf. Dabei verlegte er auf Bitten des Grafen Eberhard
und der Bürger der Stadt und, wie wir ergänzen dürfen, auch von Rektor
Johannes von Oberburg, das Kirchweihfest, das bisher am Sonntag nach

Allerheiligen gefeiert worden war, auf den Sonntag nach der Oktav von Mariae
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Geburt (Fest am 8. September) und gewährte 40 Tage Ablaß auferlegter Buße

für schwere Sünden.40 Der nähere Grund, der eine Neueinweihung der

Kapelle notwendig machte, ist nicht angegeben. Es liegt die Vermutung nahe,

daß, nach der Eingliederung der Unterstadt, die Kapelle zu klein geworden

war und daß an der unansehnlichen Stadtkapelle eine Vergrößerung
vorgenommen worden war. Bis zum 20. IX. 1328 ist Johannes als Propst zu Am-
soldingen noch in verschiedenen Rechtsgeschäften erwähnt. Am 30. VII. 1333
nahm Graf Eberhard von Kiburg das Gotteshaus Amsoldingen in seinen

besonderen Schutz, weil sein gleichnamiger Sohn daselbst Propst geworden war.
In einer Urkunde mit gleichem Datum bestätigte er, daß ihm über das Stift
Amsoldingen keinerlei Rechte zustehen, weder bei der Wahl des Propstes
noch in anderer Weise. Er erwähnt auch, daß das Stift hintereinander durch

folgende Pröpste besetzt gewesen sei: Zunächst durch ihn selbst (Graf
Eberhard), als er noch im Klerikerstande gewesen sei, dann nach seinem Rücktritt
(der erfolgte nach der Ermordung seines Bruders auf Schloß Thun und der

nachfolgenden Übernahme der Herrschaft) durch Johannes, den Rektor der

Kirche zu Oberburg, und nun nach dessen Tode (quo decedente) sei Eberhard

(des Grafen Sohn) zum Propst erwählt worden. Der Kirchherr Johannes von
Oberburg ist somit vor dem 30. VII. 1333 verstorben und darf darum nicht
mit dem erst seit 1335 zum Bischof von Basel erwählten Johannes Senn von
Münsingen verwechselt werden.41

Siegel: Johannes als Propst zu Amsoldingen (Abb. 2).

4. Konrad von Brechershäusern (nachgewiesen 1338 und 1343)

Nur zweimal ist Konrad als Leutpriester von Oberburg zu belegen. Am

23. IX. 1338 wird er als Zeuge erwähnt und später am 22. II. 1343 nochmals
bei der Erklärung, durch welche Heinrich Fries und seine Ehefrau den Spital
zu Burgdorf als Erben einsetzen. Hiebei treten eine Anzahl Geistliche als

Zeugen auf: «Herr Peter Degand (Dekan) ze Yegistorf, herr Ruodolf von

Abb. 1 (links) +S. B. D. RVTHI. PPOSI... SOLODOR... St. Urs mit Siegesfahne
steht über der Hirschstange der v. Rüti (Spitzoval, St. A. Bern, F. Interlaken)
(rechts) + S WERNHERI DE RVTI (Standort wie oben 3. IX. 1265).

Abb. 2 NIS PPOITI ECC ANSOLTINGEN... St. Mauritius mit Sieges¬
fahne, in der LinkenThebäerschild (Spitzoval, St. A.Bern, F. Stift, 13.1.1327)

Abb. 3 LVDOWICI DE EROSWIL INCVRATI IN BVRCDORF.
Madonna mit Kind über der Rechtsstufe der v. Eriswil (Spitzoval, St. A. Bern,
F. Fraubrunnen, 6. II. 1343)

Abb. 4 + S WRI DE EROLS DORF. Madonna mit Kind in Blumenranken.
(Rund, St. A. Bern, F. Stift, 23. VI. 1378)
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